
JUGENDGERICHTSHILFE

LANDRATSAMT GÖPPINGEN



Wir haben den gesetzlichen Auftrag, Jugendliche
(14-17 Jahre) und Heranwachsende (18-20 Jahre) 
in Strafverfahren zu begleiten. 

Wir tragen im Strafverfahren dazu bei, dass die
persönliche und soziale Situation des Jugendlichen/
Heranwachsenden berücksichtigt wird. In einem 
persönlichen Gespräch lernen wir den jungen
Menschen kennen und klären die Beweggründe, 
die zu der Straftat geführt haben.

•  Wir vertreten weder die Interessen der
    Verteidigung noch der Staatsanwaltschaft!
•  Wir sind in der Verhandlung dabei und nehmen  
    zur persönlichen und sozialen Entwicklung des 
    jungen Menschen Stellung.
•  Grundsätzlich bieten wir den Betroffenen vor, 
    während und nach dem Strafverfahren Bera-
    tung und Unterstützung an. Bei Bedarf können 
    wir auch weiterführende Hilfen vermitteln.

Was macht die
JUGENDGERICHTSHILFE?



Außergerichtliche Strafverfahren
Bei geringfügigen Vergehen kann die Staatsanwalt-
schaft ein außergerichtliches Strafverfahren einleiten 
und ordnet in diesen Fällen eine Aufl age an.
Wir sprechen dann mit den Betroffenen und vermitteln 
nach Maßgabe der Staatsanwaltschaft erzieherische 
Maßnahmen.

Gerichtliche Verfahren
Bei gerichtlichen Verfahren wird ein Jugendgerichts-
hilfebericht erstellt, in dem wir in der Regel einen 
Vorschlag zur richterlichen Entscheidung machen.

Nach der Verhandlung
sind wir für die Vermittlung und Überwachung
von Aufl agen und Weisungen zuständig.

•  Vermittlung von Arbeitsstunden
•  Vermittlung von sozialen Trainingskursen
•  Vermittlung von Verkehrserfahrungskursen
•  Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs
•  Durchführung von Betreuungsweisungen

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, 
nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Sekretariat auf. 
Telefon Göppingen 07161 202-666
Telefon Geislingen 07331 304-401



JUGENDGERICHTSHILFE
Landratsamt Göppingen
Eberhardstraße 20/2 . 73033 Göppingen 
Telefon 07161 202-666 . Fax 07161 202-274
jgh@landkreis-goeppingen.de

Außenstelle Geislingen
Im Büro- und Kulturhaus In der MAG
Schillerstraße 2 . 73312 Geislingen
Telefon 07331 304-401 . Fax 07331 304-444
jgh@landkreis-goeppingen.de

Zentrale Landratsamt
Telefon 07161 202-0
www.landkreis-goeppingen.de
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